
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 02.03.2009 

 Der Bürgermeister  
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VII/809 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Schul- und Bildungsausschuss 11.03.2009 

Rat 26.03.2009 

 
 

 

Betreff: Benennung der Mitglieder der Gemeinde Rosendahl für die 

Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden 

Rosendahl 
 

 

FB/Az.: I/261.00 
 

 

Produkt: 13/03.002 Haupt- und Verbundschule 
 

 

 

Bezug: SchBA, 17.12.2008, TOP 3 ö.S., SV VII/747 
Rat, 18.12.2008, TOP 5 ö.S., SV VII/747 
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:    
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag für den Rat: 
 
Aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlages werden folgende Mitglieder und deren 
Stellvertreter für die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Ro-
sendahl gewählt: 
 

 Ordentliche Mitglieder: Persönliche Stellvertreter: 
  
 Bürgermeister Niehues Stellvertreter im Amt 
 

für die CDU-Fraktion: 
 
_________________________ __________________________ 
 
_________________________ __________________________ 
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für die WIR-Fraktion: 
 
_________________________ __________________________ 

 
 

für die SPD-Fraktion: 
 
_________________________ __________________________ 

 
 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 
 
_________________________ __________________________ 

 
 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 7 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl besteht die Ver-
bandsversammlung aus je sechs Vertretern der Verbandsmitglieder Legden und Ro-
sendahl. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein persönlicher Stellvertreter 
zu bestellen. 
 
Die Mitglieder und ihre Stellvertreter der Gemeinde Rosendahl in der Verbandsversamm-
lung werden durch den Rat für dessen Wahlzeit aus seiner Mitte oder aus den Dienstkräf-
ten der Verwaltung bestellt. Der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beam-
ter oder tariflich Beschäftigter zählt dazu. 
 
Sofern die Besetzung nach dem förmlichen D’Hondt’schen Höchstzahlverfahren (vgl. § 50 
Abs. 3 GO) erfolgt, würde sich unter der Voraussetzung, dass alle Ratsmitglieder in der 
Ratssitzung anwesend sind und sie jeweils für ihren Fraktionsvorschlag stimmen, folgen-
de Sitzverteilung ergeben: 
 

 3 Sitze für die CDU-Fraktion 

 1 Sitz für die WIR-Fraktion 

 1 Sitz für die SPD-Fraktion. 
 
Bei einer Ausschussbesetzung nach dem D’Hondt’schen Höchstzahlverfahren würde so-
mit die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen leer ausgehen. 
 
In Anbetracht der zuvor geschilderten Sachlage wird vorgeschlagen, sich auf einen ge-
meinsamen Wahlvorschlag aller vier Fraktionen zu einigen mit der Maßgabe, dass fol-
gende Sitzverteilung vorgenommen wird: 
 

 2 Sitze für die CDU-Fraktion 

 1 Sitz für die WIR-Fraktion 

 1 Sitz für die SPD-Fraktion 

 1 Sitz für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
 
Für die Abstimmung über einen einheitlichen Wahlvorschlag ist nach § 50 Abs. 3 Satz 1 

GO der einstimmige Beschluss der Ratsmitglieder erforderlich. 
 
Für die Benennung der Vertreter der Gemeinde Rosendahl für die Verbandsversammlung 
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl ist der Gemeinderat zuständig. 
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Im Auftrage: 
 
 
 
 
 

Fuchs 
Produktverantwortliche 

 

Gottheil 
Allgemeiner Vertreter 

Niehues 
Bürgermeister 
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